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KSC Wiedikon – Schutzkonzept Covid-19  
Saison 2020/21 
 
 
 
 
KSC Wiedikon  
Schrennengasse 7  
8003 Zürich  
 
kscw@kscw.ch  
www.kscw.ch  
 
Corona Beauftragte: 
 
Sektion Volleyball : Roman Ochsner 
Sektion Basketball : Adrian Kunz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stand 31.05.2021 
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Pink markiert sind Passagen, die seit der letzten Fassung erneuert wurden.   
 
1 Allgemein 

Das klubinterne Schutzkonzept setzt sich zusammen aus den wichtigsten Vorgaben von 
SwissVolley, ProBasket und Swiss Basket. Es dient lediglich dazu sektionsübergreiffende Fragen zu 
klären, wird somit knapp gehalten und speziell auf die Kantonsschule Wiedikon bezogen. 
Übergeordnet sind Vorgaben des BAG, des Kantons und der Kantonsschule Wiedikon. Der Klub 
behält sich Änderungen im Verlauf der Saison vor. 

 

• Duschen und Garderoben sind wieder zugängig für alle  

• 5 Minuten vor offiziellem Trainingsende muss die Halle verlassen sein, um einen 
kontaktlosen Übergang der Hallennutzung zu ermöglichen  

• Maskenpflicht beim Betreten des Schulgeländes und in allen Innenbereichen ab 12 Jahren 

• Präsenzliste obligatorisch, Nachverfolgung über 14 Tage möglich (Verantwortung bei 
Coaches)  

• Desinfektion der Hände bei Halleneintritt (Empfehlung) 

• Von Händeschütteln/Handshakes wird abgeraten   

• Ein positiver Fall muss umgehend den jeweiligen KSCW-TK‘s gemeldet werden  
 
2 Trainings 

• Für Spieler*innen unter 20 Jahren (Jahrgang 2001 und jünger) 
- Es bestehen keine offiziellen Einschränkungen für die Jugendlichen  
- Erwachsene  Anwesende müssen bei Indoor-Sportaktivitäten weiterhin  eine Maske 

tragen !  
- Es wird weiterhin  empfohlen die Abstandsregeln so gut wie möglich einzuhalten, 

speziell während Spielpausen oder technischen Besprechungen 
 

• Für Spieler*innen über 20 Jahren (Jahrgang 2000 und älter) 
 
Maximal  50 Personen pro Training/Halle/Gruppe inkl. Trainer*innen 

 
Innenräume (HALLENTRAININGS): 

- Maskenpflicht für alle 
- Mindestabstand von 1.5 ist immer einzuhalten bis auf folgende Situation:  

Keine Einschränkungen gelten sofern mit beständigen Gruppen von maximal vier 
Personen trainiert wird (gleiche vier Personen für gesamtes Training, dürfen sich 
nicht mischen) 

 
Aussenanlage (BB roter Platz)  

- sofern Kontaktdaten erhoben werden (gilt für alle) gelten keine Einschränkungen  
 

 
WICHTIG: bei Personengruppen bestehend aus Sporttreibenden beider Alterskategorien gelten 
die Bestimmungen für die Gruppe mit Jahrgang 2000 und älter.  
 
Der Klub behält sich das Recht vor einzelne Teams vom Trainingsbetrieb auszuschliessen im Falle 
von Verstössen gegen die oben genannten Vorgaben. Verstösse werden durch den Hausdienst an 
Schule und Vorstand weitergeleitet und ziehen eine nachhaltige Verschlechterung unserer 
Reputation mit sich. Es ist im Interesse aller sich an die Regeln zu halten.  
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Der Volleyballtrainingsbetrieb hält sich zudem an das Schutzkonzept für Trainings von 
SwissVolley. Für die Gestaltung von Volleyballtrainings wird empfohlen sich an das aktuelle 
Konzept zu halten.   
Der Basketballtrainingsbetrieb hält sich zudem an das Schutzkonzept von ProBasket. Beides ist 
publiziert auf der Klubwebsite.  

 
3 Spielbetrieb  
 

Wettkämpfe dürfen stattfinden 

• Zuschauer*innen:  
- Maskenpflicht für alle 
- 1.5m Abstand einhalten: Sitzplätze dürfen höchstens zur Hälfte belegt sein 
- keine Durchmischung mit den Sporttreibenden 
- keine Konsumation von Speisen und Getränken in der Halle 

 
 

https://www.volleyball.ch/verband/coronavirus/schutzkonzepte-fuer-volleyball-und-beachvolleyball/
https://www.volleyball.ch/verband/coronavirus/schutzkonzepte-fuer-volleyball-und-beachvolleyball/
https://www.volleyball.ch/verband/coronavirus/schutzkonzepte-fuer-volleyball-und-beachvolleyball/
https://www.probasket.ch/Dokumente/COVID-19-SCHUTZKONZEPTE-SAISON-20-21/Schutzkonzepte-Klubs-20-21
http://kscw.ch/

